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SCHRIFTLICHE ANFRAGE 
zur Entwicklung der individuellen Prämienverbilligung in Appenzell Ausserrhoden in den 

vergangenen zehn Jahren 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Herren Regierungsräte 

Über Änderungen im Bereich der individuellen Prämienverbilligung wurde in den vergangenen Jahren 

im Kantonsrat verschiedentlich debattiert und beschlossen. Um die Vorgaben des Voranschlags jeweils 

so weit wie möglich einzuhalten, passte der Regierungsrat im Rahmen seiner Steuerungsmöglichkeiten 

die Parameter entsprechend an. 

So etwa nahm in den vergangenen Jahren der Kantonsanteil zur Finanzierung der Prämienverbilligung 

gegenüber dem Bundesanteil deutlich ab. 2014 beispielsweise beteiligte sich der Kanton mit 11 

Millionen Franken an den Gesamtkosten für die Prämienverbilligung von 26 Millionen Franken, 2018 

beträgt der Kantonsanteil nur noch 9,26 Millionen Franken, obwohl die Gesamtsumme im gleichen 

Zeitraum auf 27,6 Millionen Franken angestiegen ist. Sukzessive erhöht wurde hingegen der 

Selbstbehalt, nicht zuletzt als Folge der Kürzung der kantonalen Subventionen. 

Die  SP-Fraktion wünscht nun einen Überblick über die Entwicklung der Prämienverbilligung in Bezug 

auf verschiedene relevante Faktoren für die vergangenen zehn Jahre. Der Regierungsrat wird ersucht, 

folgende Fragen zu beantworten und grafisch darzustellen: 

1. Wie entwickelte sich der IPV-Betrag in Ausserrhoden, aufgeteilt in Bundesanteil und 

Kantonsanteil? 

2. Wie entwickelten sich die Anteile der kantonalen und der fäderalen Finanzierung in 

Prozenten? 

3. Wie veränderte sich der Prozentsatz der Ausserrhoder Bevölkerung, die eine IPV erhalten? 

4. Wie entwickelte sich die Anzahl IPV-Bezüger in Ausserrhoden, aufgeteilt in die 

Anspruchsgruppen  ordentliche Bezüger, Bezüger von Ergänzungsleistungen und 

Sozicilhilfebezüger sowie in die Abgeltung von Verlustscheinen für uneinbringliche Prämien 

gemäss KVG Art. 64a Abs. 4? 
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5. Wie veränderte sich die Aufteilung der IPV-Beträge in Franken auf die Anspruchsgruppen 
ordentliche Bezüger, Bezüger von Ergänzungsleistungen und Sozialhilfebezüger sowie auf 
die Abgeltung von Verlustscheinen für uneinbringliche Prämien gemäss KVG Art. 64a Abs. 4? 

6. Wie entwickelte sich der Gesamtbetrag subventionierter Prämien im Verhältnis zum 
Gesamtbetrag nicht-subventionierter Prämien in Franken und Prozenten? 

7. Wie verläuft die Entwicklung des Index der effektiven Krankenkassenprämien und der 
ausgerichteten Prämienverbilligungen? 

Die  SP-Fraktion bedankt sich im Voraus für die Beantwortung der Fragen. 

Freundliche Grüsse 

V, P~p  
Für  die SP-Fraktion:  
Judith Egger, Speicher 
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